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2021/043 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die 

                Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 

 

 

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung 
und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 

 

Aufgrund  
- des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NW. 1994 S. 666),  

- der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. 1969 S. 712),  

- des § 12 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 
in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14.02.2012 (GV. NRW. 
S. 97), 
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- des § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28.02.2003 (GV. NRW. 2003 S. 93) und 

- § 53 des Asylgesetzes (AsylG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.09.2008 
(BGBl. I S. 1798), 

alle vorstehenden Gesetze in der jeweils gültigen Fassung,  
hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 11.05.2021 folgende 2. 
Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung 
von Gemeinschaftsunterkünften vom 18.11.2018 beschlossen: 
 
 

Artikel I 

§ 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

(4) Die monatliche Gesamtbenutzungsgebühr beträgt 185,99 € je Person für die Benutzer 
der in § 1 Abs. 2 genannten Unterkünfte. Sie setzt sich zusammen aus einer 
Grundgebühr von 128,77 €, einer Verbrauchsgebühr von 30,81 € und einer Stromgebühr 
von 26,41 €.  

Artikel II 

Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung 
und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht   
    worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 

Emmerich am Rhein, den 07.06.2021 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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2021/044 Bebauungsplanverfahren E 10/6 - Nierenberger Straße / Ost - 

                hier: Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 

                BauGB   

 
Offenlagebeschluss 

Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 08.06.2021 gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, den beiliegenden Planentwurf im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen, 
und beauftragt die Verwaltung die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
 

 
Der Bebauungsplanbereich ist in der nachstehenden Planskizze kenntlich gemacht.  
 
 

 
 
 
 
Öffentliche Auslegung  
 

Der Entwurf des Bebauungsplans liegt zu diesem Zweck in der Zeit vom  

 
24. Juni 2021 bis einschließlich 09. August 2021  
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im 2. Obergeschoss des Rathauses der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, im 
Flurbereich des Fachbereiches 5 (Stadtentwicklung) während folgender Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
 

Montag bis Freitag  8.30 bis 12.15 Uhr. 
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 15.30 Uhr. 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 

Die Auslegungsunterlagen können während der Auslegungsfrist auch auf der Homepage der 
Stadt Emmerich am Rhein Emmerich  

https://www.emmerich.de/de/inhalt/oeffentlichkeitsbeteiligungen 

eingesehen werden. 

 

Die Bekanntmachung und die ausliegenden Unterlagen werden gem. § 4a Abs. 4 BauGB 
auch im zentralen Portal des Landes unter www.uvp.nrw.de zugänglich gemacht. 

 

Hinweise 

Abgabe von Stellungnahmen 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.  

 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Offenlagebeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 08.06.2021 
wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

 

Emmerich am Rhein, 14.06.2021 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Peter Hinze  

 

 

 

 

 

 

https://www.emmerich.de/de/inhalt/oeffentlichkeitsbeteiligungen
http://www.uvp.nrw.de/
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2021/045 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Jan-Willem Groen  

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 05.05.2021  Aktenzeichen:  092469506 
 
An 
 
Herrn 
 
Jan-Willem Groen 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Wittenburg 44 
 
2135 BD Hoofddorp 
 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, 
vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 –Bürgerservice und 
Ordnung-  als Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 09.06.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6 
 


